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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Entwurf eines Gesetzes zur Förderung privater Investitionen und des 
Finanzstandorts (Standortfördergesetz) 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 22. August 2025 den 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung privater Investitionen und des 
Finanzstandorts (Standortfördergesetz) veröffentlicht. 

Hintergrund 

Der Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode sieht zur Erhöhung des 
Wirtschaftswachstums eine Investitionsoffensive und gezielte Strukturreformen 
vor, insbesondere durch steuerliche Impulse für private Investitionen und 
Bürokratiekostenabbau (Stärkung privater Investitionstätigkeit als 
Wachstumshebel). Dazu sollen die Rahmenbedingungen für private Investitionen 
verbessert und der Finanzplatz Deutschland insgesamt gestärkt werden. 

Ziel des Gesetzentwurfs ist es daher, in Umsetzung des Koalitionsvertrags private 
Investitionen insbesondere in Infrastruktur und erneuerbare Energien sowie in 
kleinere Unternehmen und Start-ups (Venture Capital) zu fördern. Der 
Gesetzentwurf ist Teil des Sofortprogramms, auf das sich die Bundesregierung 
am 28. Mai 2025 verständigt hat. 

Schwerpunkt des Gesetzes bilden Maßnahmen zur Verbesserung der 
Finanzierungsbedingungen von Unternehmen und für einen 
wettbewerbsfähigeren Finanzstandort. Dies sind insbesondere: 

• Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten für kleine 
Unternehmen und Start-ups, 

• Förderung von Investitionen von Fonds in erneuerbare Energien 
und Infrastruktur, 

• Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie im Finanzmarktbereich, 
ohne das Verbraucherschutzniveau abzusenken, insbesondere 
Verschlankung aufsichtlicher Prozesse bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sowie 

• standortfreundliche Implementierung von 
kapitalmarktrechtlichen EU-Rechtsakten (insbesondere Listing 
Act, ESAP, MIFIR Review) 

Im Steuerrecht sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen: 

(1)    Einkommensteuergesetz 
•    Anhebung des Höchstbetrags für die Übertragung von stillen Reserven aus 
der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften auf Reinvestitionen in § 
6b Abs. 10 EStG (sogenannter Roll-over) von derzeit 500.000 EUR auf 2.000.000 
EUR. Die Anhebung des Höchstbetrages soll erstmals auf Gewinne aus der Ver-
äußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften anzuwenden sein, die in nach 
dem Tag nach der Verkündung beginnenden Wirtschaftsjahren entstanden sind. 
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Die Erhöhung des Höchstbetrags war bereits im Zweiten 
Zukunftsfinanzierungsgesetz vorgesehen, das in der letzten Legislaturperiode 
jedoch nicht abgeschlossen wurde.  
 
(2)    Investmentsteuergesetz 
•    Nach dem neu eingefügten § 1 Abs. 2 Satz 2 InvStG soll es für die 
Qualifikation als Investmentfonds unschädlich sein, dass ein Investmentvermögen 
gehaltene Vermögensgegenstände aktiv unternehmerisch bewirtschaftet. Um 
Wettbewerbsverzerrungen zu körperschaftsteuerpflichtigen Unternehmen zu 
vermeiden, sollen die Besteuerungsregelungen für Investmentfonds und Spezial-
Investmentfonds so geändert werden, dass eine Befreiung von der 
Körperschaftsteuer ausgeschlossen und somit eine Ertragsbesteuerung auf 
Fondsebene sichergestellt wird (siehe Änderungen der §§ 8, 10 und 33 InvStG). 
 
•    Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 InvStG n.F. sollen zu den inländischen 
Beteiligungseinnahmen nun auch Einkünfte gehören, die über eine 
Personengesellschaft er-zielt werden. Nur wenn die inländischen 
Beteiligungseinnahmen der inländischen Betriebsstätte einer gewerblichen 
Personengesellschaft zuzurechnen sind, wer-den sie nach § 6 Abs. 5 Satz 2 
InvStG n.F. den sonstigen inländischen Einkünften zugeordnet. Bei gewerblich 
infizierten oder gewerblich geprägten Personengesellschaften eröffnet § 6 Abs. 5 
Satz 3 InvStG dem Investmentfonds die Möglichkeit nachzuweisen, dass die 
Einkünfte aus der vermögensverwaltenden Tätigkeit stammen. Ebenso sollen 
nach § 6 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 InvStG n.F. die inländischen Immobilienerträge, die 
ein Investmentfonds über die Beteiligung an Personengesellschaften erzielt, und 
die aus einer vermögensverwaltenden Tätigkeit oder aus einer ausländischen 
Betriebsstätte der Personengesellschaft stammen, den Einkünften nach § 6 Abs. 
4 InvStG zugeordnet werden.  
§ 6 Abs. 5a InvStG n.F. soll Fälle regeln, in denen nicht von einer aktiven 
unternehmerischen Bewirtschaftung auszugehen ist. 
  
•    Bislang ist in § 7 Absatz 4 Satz 2 InvStG geregelt, dass die 
Statusbescheinigungen mit einer maximalen Gültigkeitsdauer von drei Jahren 
ausgestellt werden dürfen. Der neu gefasste § 7 Absatz 4 Satz 2 InvStG soll 
demgegenüber nur bei erstmaliger Bescheinigung eine bis zu dreijährige 
Geltungsdauer vorsehen. Dagegen sollen bei Folgebescheinigungen die 
Statusbescheinigungen für einen Gültigkeitszeitraum von bis zu 5 Jahren 
ausgestellt werden können. 
 
•    Durch die Erweiterung des § 15 Abs. 2 Satz 2 InvStG soll die Ausnahme von 
der Gewerbesteuerpflicht von Investmentfonds auf Beteiligungen an bestimmten 
Gesellschaften, wie z.B. Immobilien-Gesellschaften und Infrastruktur-
Projektgesellschaften, erweitert werden. 
 
•    Vorgesehen sind weitere Änderungen bei den Spezial-Investmentfonds. Durch 
die Änderung des § 26 Nr. 4 lit. h InvStG sollen Spezial-Investmentfonds 
zukünftig Investmentanteile an allen Arten von inländischen oder ausländischen 
Investmentfonds erwerben dürfen und nach § 33 Abs. 4 Satz 3 InvStG n.F. soll 
sich der Spezial-Investmentfonds bei sonstigen inländischen Einkünfte nach § 6 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und 3 InvStG nicht mehr von seiner Körperschaftsteuerpflicht 
befreien lassen können. 
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Fundstelle 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung privater Investitionen und des 
Finanzstandorts.   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/21_Legislaturperiode/2025-08-22-StoFoeG/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 28. August 2025 

 
 
Veräußert eine Kapitalgesellschaft im dritten Jahr nach dem 
Erwerb fünf Mehrfamilienhaus-Grundstücke durch einen 
Verkaufsakt an einen Erwerber ("en bloc"), wird durch die Drei-
Objekt-Grenze ein für die erweiterte Kürzung schädlicher 
gewerblicher Grundstückshandel indiziert. Für die Beantwortung 
der Frage, ob die Tätigkeit einer Kapitalgesellschaft den Rahmen 
der bloßen Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes im 
Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes 
überschreitet, kommt es auf das Kriterium der Nachhaltigkeit im 
Sinne des § 15 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes nicht an. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
Rückversicherungsunternehmen unterliegen nicht der für 
bestimmte Erstversicherungsunternehmen geltenden 
Verpflichtung, ein dem Zugriff Dritter entzogenes Sondervermögen 
zu bilden, und können sich schon deshalb nicht auf die darauf 
gestützte Ausnahme von der Hinzurechnung der auf Bardepots 
gezahlten Zinsen (vgl. Urteil des BFH vom 21.07.1966 - I 293/61, 
BStBl. III 1967, 631 zu § 8 Nr. 1 GewStG a.F.) berufen. Ein 
Rückversicherungsunternehmen kann die teilweise Hinzurechnung 
der von ihm gezahlten Zinsen auf Depotverbindlichkeiten gemäß 
§ 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 GewStG nicht durch Saldierung mit 
erhaltenen Zinsen auf Depotforderungen vermeiden. 
  
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 054/25. 
 
 
Wächst eine KG auf den einzig verbleibenden Kommanditisten in 
der Rechtsform einer GmbH an, so ist der zum 
Beendigungszeitpunkt festgestellte verrechenbare Verlust des 
Kommanditisten im Sinne des § 15a Abs. 4 des 
Einkommensteuergesetzes mit künftigen Gewinnen der GmbH 
verrechenbar. Der übergegangene Verlust ist nicht wegen der 
Gesamtrechtsnachfolge von einem verrechenbaren in einen 
ausgleichsfähigen Verlust umzuqualifizieren. Der bei der KG 
festgestellte Verlust im Sinne des § 10a GewStG ist infolge der 
Anwachsung von der GmbH nutzbar (Anschluss an BFH, Urteil 
vom 25.04.2024 - III R 30/21, BStBl II 2025, 56). 
 
Zum Urteil 
 
 

Urteil III R 12/22: 
Erweiterte Kürzung 
gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG und Drei-
Objekt-Grenze bei En-
bloc-Veräußerung einer 
Kapitalgesellschaft 
 
 
 
 
3. Juni 2025 

Urteil III R 32/22: 
Hinzurechnung von 
Zinsen auf Depot-
verbindlichkeiten im 
Retrozessionsgeschäf
t (§ 8 Nr. 1 Buchst. a 
GewStG) 
 
 
 

  21. Mai 2025 
 

 

 Urteil XI R 2/23: Zur 
Verlustnutzung nach 
Beendigung einer 
zweigliedrigen KG 
durch Anwachsung 
auf eine GmbH 
 
 
 
 
 

  19. März 2025 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510161/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520233/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/hinzurechnung-von-zinsen-auf-depotverbindlichkeiten-im-retrozessionsgeschaeft-8-nr-1-buchst-a-des-gewerbesteuergesetzes-gewstg/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520238/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil IX R 13/24: Rückwirkende Anwendung von § 6e EStG 
15. Juli 2025 
Zum Urteil 
 
Beschluss III R 6/24: Zum Bankenprivileg bei einer 
Konzernfinanzierungsgesellschaft 
21. Mai 2025 
Zum Urteil 
 
Beschluss VIII R 18/22: Zur Besteuerung der Erträge aus einem 
ausländischen Investmentfonds 
1. Juli 2025 
Zum Urteil 
 
Urteil XI R 23/22: Zur Restschuldbefreiung gemäß § 301 InsO sowie zur 
beschränkten Nachhaftung des Schuldners für Umsatzsteuerschulden 
nach Einstellung des Insolvenzverfahrens gemäß § 211 InsO 
14. Mai 2025 
Zum Urteil 
 
Urteil XI R 5/24: Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen eines Präventions- 
und Persönlichkeitstrainers 
30. April 2025 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Steuer kann rückwirkend entfallen – Irrtum über Steuerfolgen bei 
Ehevertrag 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass die 
Übertragung von GmbH-Anteilen im Rahmen eines Zugewinnausgleichs unter 
Ehegatten grundsätzlich einen steuerpflichtigen Veräußerungsvorgang nach § 17 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) darstellt. Allerdings ist ein rückwirkender 
Wegfall des resultierenden Veräußerungsgewinns möglich, wenn die Übertragung 
aufgrund eines Irrtums über die steuerlichen Folgen rückabgewickelt wird und 
dieser Irrtum die Geschäftsgrundlage des Vertrags bildete. 
Sachverhalt 
Im Streitfall vereinbarten die Kläger – zusammen veranlagte Eheleute – 
abweichend vom gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft die 
Gütertrennung. Hieraus ergab sich ein Zugewinnausgleichsanspruch der 
Klägerin, den der Kläger vereinbarungsgemäß durch die Übertragung von GmbH-
Anteilen erfüllte. Beide gingen – gestützt auf eine Steuerberatung – davon aus, 
dass hierfür keine Einkommensteuer anfällt. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520236/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520235/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520237/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520239/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520240/
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Das Finanzamt sah darin jedoch eine steuerpflichtige Veräußerung gemäß § 17 
EStG, ermittelte einen Veräußerungsgewinn und setzte entsprechend 
Einkommensteuer fest. Dies veranlasste die Kläger, die notarielle Vereinbarung 
zu ändern und statt der Anteilsübertragung eine Geldzahlung und im Übrigen die 
Stundung des Ausgleichsanspruchs zu vereinbaren. 
Das Niedersächsische Finanzgericht erkannte die rückwirkende Änderung des 
Ehevertrags an. Der Veräußerungsgewinn sei mit steuerlicher Wirkung für die 
Vergangenheit entfallen. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH bestätigte die Auffassung der Vorinstanz: 
Die Rückabwicklung kann steuerlich so behandelt werden, als wäre die 
Anteilsübertragung nie erfolgt, wenn der Irrtum von beiden Vertragspartnern 
geteilt wird, er bereits bei Vertragsabschluss vorlag und in die Risikosphäre 
beider Vertragspartner fällt. Ein ausdrücklicher Hinweis im ursprünglichen 
Vertragstext ist dagegen nicht notwendig. 
Allerdings bleiben die Voraussetzungen für die Anerkennung einer steuerlich 
rückwirkenden Änderung entsprechender vertraglicher Abreden streng und gelten 
nur für Ausnahmefälle. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 9. Mai 2024 (IX R 4/23), veröffentlicht am 21. August 2025, 
vgl. die Pressemitteilung 053/25. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 
Zur umsatzsteuerlichen Behandlung des Handels mit Non-Fungible Token 
(NFT) 
Das Niedersächsische Finanzgericht hatte sich bei seiner Entscheidung - soweit 
ersichtlich erstmals - mit der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung des Handels 
mit nicht-fungiblen Kryptowerten (sog. Non-Fungible Token, NFT) 
auseinanderzusetzen. 
Sachverhalt 
Im Streitfall handelte der Kläger im Jahr 2021 als Einzelunternehmer aus dem 
Inland mit NFT zu digitalen Bilddateien im Rahmen von Kollektionen als 
Sammelobjekte (sog. NFT Collectibles). 
Die NFT-Verkäufe erfolgten über die weltweit genutzte Plattform „OpenSea“ als 
digitalem Marktplatz durch Verwendung von sog. Smart Contracts. Dabei wurde 
nicht das jeweilige digitale Bild bzw. Sammelobjekt selbst, sondern nur ein 
Datenbankeintrag auf einer dezentralen Blockchain gehandelt, mit dem sich ein 
Erwerber als „Eigentümer“ des digitalen Guts ausgeben konnte. 
Die Transaktionsvorgänge wurden auf der jeweiligen Blockchain u. a. mit den 
zugehörigen pseudonymisierten Krypto-Wallet-Adressen des Verkäufers und der 
Käufer gespeichert. Die Erwerber teilten dem Kläger keine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern oder vergleichbare ausländische Bescheinigungen mit. 
Der Kläger vertrat die Auffassung, dass seine Umsätze aus den NFT-Verkäufen 
nicht der Umsatzsteuer unterliegen würden, da die Käufer als 
Leistungsempfänger nicht identifizierbar seien. Per Fiktion einer 
Dienstleistungskommission gemäß § 3 Abs. 11a UStG könnten seine Leistungen 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520226/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuer-kann-rueckwirkend-entfallen-irrtum-ueber-steuerfolgen-bei-ehevertrag/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/250473/tax-may-be-retroactively-abolished-in-case-of-error-on-tax-consequences-in-marriage-contract/
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als an die NFT-Handelsplattform OpenSea mit Sitz in den USA erbracht gelten, 
sodass der Leistungsort nicht im Inland sei. 
Sofern man demgegenüber von direkten Leistungen des Klägers an inländische 
Käufer ausgehe, könne dies nur einen geringen Teil seiner Umsätze betreffen, die 
dann jedenfalls umsatzsteuerfrei sein müssten. Bei Geschäften mit NFT liege 
auch ein strukturelles Vollzugdefizit vor, was im Falle der Festsetzung von 
Umsatzsteuer zu einem Verstoß gegen Art. 3 GG führe. 
Das beklagte Finanzamt folgte dem nicht und unterwarf alle Umsätze des Klägers 
der Umsatzsteuer zum Regelsteuersatz von 19 %. 
Richterliche Entscheidung 
Das Niedersächsische Finanzgericht gab der hiergegen gerichteten Klage 
teilweise statt. 
Der Kläger sei unstreitig Unternehmer und habe mit den Transaktionen zu NFT 
Collectibles keine Lieferungen, sondern sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9 
UStG gegen Entgelt erbracht. Leistungsempfänger seien die Käufer der NFT und 
nicht die NFT-Handelsplattform OpenSea. Insofern hätten im Streitjahr 2021 nicht 
die Voraussetzungen der Fiktionsregelung einer Dienstleistungskommission nach 
§ 3 Abs. 11a UStG vorgelegen. 
Nach Auffassung des 5. Senates des Niedersächsischen Finanzgerichts stehe die 
Pseudonymisierung der Krypto-Wallet-Adressen der Leistungsempfänger dem 
Leistungstatbestand nicht entgegen. Der Kläger habe nicht nachgewiesen, dass 
die Käufer Unternehmer gewesen seien. 
Bei der Erbringung von solchen sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit den 
NFT-Transaktionen an Nichtunternehmer als Leistungsempfänger handele es 
sich um auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen gemäß § 3a Abs. 
5 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Satz 2 Nr. 3 UStG. 
Der Kläger habe seine erweiterten Mitwirkungs- und Aufklärungspflichten bei der 
Feststellung des Wohnsitzes oder Ansässigkeitsstaats der Leistungsempfänger 
verletzt. Es sei jedoch wegen der weltweiten Nutzung von OpenSea nicht 
anzunehmen, dass der Kläger die Leistungen ausschließlich im Inland erbracht 
habe. Da das Gericht den genauen Anteil der im Inland erbrachten Leistungen 
des Klägers nicht ermitteln konnte, schätzte es die umsatzsteuerbaren Umsätze 
des Klägers unter Würdigung der Gesamtumstände des Streitfalles auf die Hälfte 
seiner streitgegenständlichen Umsätze aus den Verkäufen der NFT. 
Nach Auffassung des Gerichts seien im Streitfall keine Steuerbefreiungen oder 
Steuersatzermäßigungen einschlägig. Bei der Umsatzbesteuerung des Handels 
mit NFT Collectibles habe im Jahr 2021 auch kein strukturelles Vollzugsdefizit 
vorgelegen. 
Der 5. Senat des Niedersächsischen Finanzgerichts hat die Revision zum 
Bundesfinanzhof zugelassen. 
Das Urteil ist rechtskräftig. 
Fundstelle 
Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil vom 10. Juli 2025 (5 K 26/24); siehe den 
Newsletter 9/2025 des Finanzgerichts. 
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ZUM SEMINAR 

Business Meldungen 
 
Danke für nichts? Geschäftsleiterpflichten und Künstliche Intelligenz 
 
Ein aktuelles Editorial mit dem Titel „Danke für nichts! Die Künstliche Intelligenz 
und das Aktienrecht“ hebt pointiert hervor, dass das Aktienrecht – und das 
Gesellschaftsrecht insgesamt – bislang kaum konkrete Hilfestellungen bei den 
zahlreichen Fragen bietet, die sich um Künstliche Intelligenz (KI) ranken (Koch, 
NZG 2025, 385). In der Tat trifft die Revolution durch KI und ihre ständige 
Weiterentwicklung nicht nur die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen, sondern 
auch die rechtlichen Strukturen mit einer kaum dagewesenen Wucht. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
Zölle, Macht, Märkte 
Webcast-Reihe, 17.09 bis 19.11.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/tradeoffice
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/250475/danke-fuer-nichts-geschaeftsleiterpflichten-und-kuenstliche-intelligenz/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
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